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Die Bundesarbeitskammer ist die 
gesetzliche Interessenvertretung 
von rund 3,2 Millionen 
ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen in Österreich. 
Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts 
und verbraucherpolitischen 
Angelegenheiten auf nationaler 
als auch auf der Brüssler EU-
Ebene. Darüber hinaus ist die 
Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel 
wurde 1991 errichtet, um die 
Interessen aller Mitglieder der 
Bundesarbeitskammer gegenüber 
den Europäischen Institutionen vor 
Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation 
von neun Arbeiterkammern auf 
Bundesländerebene, die gemeinsam 
den gesetzlichen Auftrag haben, 
die Interessen ihrer Mitglieder zu 
vertreten. 

Herbert Tumpel
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben bera-
ten die Arbeiterkammern ihre 
Mitglieder unter anderem in 
Fragen des Arbeitsrechts, des 
Konsumentenschutzes, in Sozial- und 
Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche 
Fragestellungen. Darüber hinaus 
nimmt die Bundesarbeitskammer 
im Rahmen von legislativen 
Begutachtungsverfahren die 
Aufgabe wahr, die Positionen 
der ArbeitnehmerInnen und der 
KonsumentInnen gegenüber dem 
Gesetzgeber in Österreich als auch 
auf  EU-Ebene einzubringen. 

Alle österreichischen 
ArbeitnehmerInnen sind per Gesetz 
Mitglied der Arbeiterkammern. Die 
Mitgliedsbeiträge sind gesetzlich 
geregelt und betragen 0,5 Prozent 
des Bruttoeinkommens (maximal bis 
zur Höchstbemessungsgrundlage in 
der Sozialversicherung). 560.000 (ua 
Arbeitslose, Eltern in Karenz, Präsenz- 
und Zivildiener) der rund 3 Millionen 
Mitglieder sind von der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages befreit, haben 
aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Werner Muhm
Direktor

Wir über uns
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• Die AK begrüßt, dass die Kom-
mission anlässlich der Überarbei-
tung der Insurance Mediation Di-
rective (kurz: IMD) die Stärkung 
des Verbraucherschutzes anstrebt. 

• Wir teilen die Meinung der Kom-
mission, dass hinsichtlich der Inter-
essenkonflikte und insbesondere 
der Provisions- und Kostentrans-
parenz Handlungsbedarf besteht. 

• Darüber hinaus befürwortet auch die 
AK eine Erhöhung des Niveaus der be-
ruflichen Anforderungen an Vermittler.

 

• Die gleichzeitige Überarbeitung von 
mehreren Richtlinien (MiFID, IMD) sowie 
die PRIPS-Initiative (zu den Packaged 
Retail Investment Products), die inhalt-
lich unmittelbar zusammenhängen und 
wo es viele Querverweise in den Kom-
missionsdokumenten gibt, erschweren 
jedoch die Beurteilung einzelner Frage-
stellungen der vorliegenden Konsulta-
tion. Insbesondere da sich MiFID auch 
im Überarbeitungsstadium befindet, ist 
die in der Diskussion genannte „Bench-
mark-Rolle“ von MiFID für die IMD-Über-
arbeitung unseres Erachtens nicht klar.

Executive Summary

Die AK befürwortet 
eine Erhöhung des 
Niveaus der berufli-
chen Anforderungen 
an Vermittler
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Aus der Praxis der Konsumentenbera-
tung der Arbeiterkammern geht hervor, 
dass viele Konsumenten den Status 
ihres Versicherungsvermittlers nicht 
kennen, nämlich, ob sie einen Ver-
trag bei einem Makler, einem Agen-
ten oder einem angestellten Außen-
dienstmitarbeiter eines Versicherungs-
unternehmens abgeschlossen haben. 
Die rechtliche Bedeutung der unter-
schiedlichen Vermittlungsarten ist den 
Verbrauchern darüber hinaus häufig 
weitgehend unklar. Verbraucher ken-
nen oft nur die unscharfen Begriffe Ver-
sicherungsberater bzw. Finanzberater.

Das verdeutlicht von der AK Wien im 
Februar 2011 durchgeführter Web-
sitecheck von verschiedenen Versi-
cherungsvermittlern:  Die AK hat im 
Internet unter dem Stichwort „Versi-
cherungsbüro“ eine Stichprobe von 
selbständigen Versicherungsvermitt-
lern gezogen um zu überprüfen, inwie-
weit und wie klar sich diese Vermittler 
auf deren Websites deklarieren (Stand 
Februar 2011). Von 13 untersuchten 
Websites, die unter Suchbegriff „Versi-
cherungsbüro“ zu finden sind, waren:

• 8 Versicherungsmakler

• 3 Versicherungsagenten

• 1 Außendienstmitarbeiter einer Versi-
cherung (mit eigener Homepage)

• sowie 1 Vermögensberater, der zur 
Vermittlung von Lebens- und Unfallver-
sicherungen berechtigt ist, zu finden. 

Die Unternehmenseigenschaft bzw. 
konkrete gewerberechtliche Bezeich-
nung waren zwar in der Regel (bis auf 
1 Ausnahme: 1 Versicherungsmakler 
verschwieg seine gewerberechtliche 
Unternehmereigenschaft zur Gänze) 
im Impressum zu finden, aber nicht 
in deutlicher Form auf der Startseite. 

 

Für viele prospektive Kunden und 
„flüchtige“ Websitebesucher wird so-
mit im Vorfeld nicht klar, mit welcher 
Art von Versicherungsvermittlern sie 
es zu tun haben. Diese mangelnde 
Identifizierbarkeit wird auch insofern 
erschwert, als etliche Versicherungs-
vermittler mehrere Gewerbeberech-
tigungen besitzen, sodass durchaus 
unklar sein kann, in welcher Eigen-
schaft ein Vermittler auf Kunden zutritt.

Auch die in der Versicherungsver-
mittlerrichtlinie und in der österreichi-
schen Gewerbeordnung vorgesehenen 
- und in der Praxis auch so formelhaft 
verwendeten - Angaben betreffend 
der ausgewogenen Untersuchung 
sind oft technisch gestaltet und vom 
juristischen Laien ist der Sinn dieser 
Angaben sehr schwer erfassbar. Es ist 

Die rechtliche Be-
deutung der unter-
schiedlichen Vermitt-
lungsarten ist den 
Verbrauchern häufig 
weitgehend unklar

Die Position der AK im Einzelnen
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daher zweifelhaft, ob ein Verbraucher 
nach der bestehenden Rechtslage er-
kennen kann, auf welcher Seite der 
Vermittler steht bzw. ob der Vermittler 
den Verbraucher oder einen/mehre-
re Versicherungsunternehmen vertritt. 
Verbesserungen bei der zentralen 
Offenlegungspflicht der Definition der 
Parteirollen scheinen geboten. Eine 
Möglichkeit, die das Bewusstsein über 
die Parteirollen schärfen könnte, wäre 
in der vorvertraglichen Information eine 
standardisierte Auswahlmöglichkeit 
über den Status des Vermittlers (Versi-
cherungsmakler, Versicherungsagent 
bzw weitere mögliche Berechtigungen) 
sowie auch in Bezug auf die Vertre-
tung (Vertreter des Kunden, Vertreter 
der Versicherung, Vollmachtstatus, etc) 
vorzusehen. Der Vermittler hat den 
Status vor Vertragsabschluss gemein-
sam mit dem Kunden auszufüllen. Der 
Kunde hat so die Möglichkeit die ver-
schiedenen Arten von Vermittlern bzw 
den Vertretungs- und Vollmachtsta-
tus zu erfassen und bei Unklarheiten 
gegebenenfalls sofort nachzufragen.

Die Möglichkeit, die Art 12 Abs 1 lit e 
Mehrfachagenten einräumt, indem die 
Agenturverhältnisse nur auf Antrag 
des Kunden offenzulegen sind, sind 
unseres Erachtens kontraproduktiv; 
ebenso die in der Praxis vorkommen-
den Doppelberechtigungen (Makler 
und Agent), die ja fast zwangsläufig 
für weitere Kundenverwirrung - und 
allenfalls auch für Interessenskonflikte 
- sorgen müssen. Vor der Umsetzung 
der IMD in Österreich war in der öster-
reichischen Gewerbeordnung ein Dop-

pelausübungsverbot vorgesehen („Die 
gleichzeitige Ausübung des Gewerbes 
der Versicherungsmakler mit dem Ge-
werbe der Versicherungsagenten ist 
verboten“). Die AK spricht sich dafür aus 
dieses Verbot in der IMD zu verankern.

Alle oben genannten Punkte können un-
serer Erfahrung nach dazu führen, dass 
der Verbraucher letztendlich ungeeig-
nete Produkte kauft, die nachteilige Fol-
gen haben können, sei es das zu teure 
Polizzen abgeschlossen werden oder 
auch manche Polizzen und Sondertarife 
in der Sachversicherung nicht den Kun-
denbedürfnissen entsprechen. Hohe 
Schäden sind bei Lebensversicherun-
gen möglich: die Bandbreite der Proble-
me reicht von viel zu langer Laufzeit und 
Kundenbindung bis zu Lebensversiche-
rungen, bei denen der Verbraucher 
ungewollt das Veranlagungsrisiko trägt 
und hohe Verluste auftreten können.

Darüber hinaus gibt es aus konsu-
mentenpolitischer Sicht zwei wesent-
liche Forderungen, die ebenfalls in 
der IMD2 verankert werden sollen 
und die eine Erhöhung der Trans-
parenz von Versicherungsproduk-
ten und eine Stärkung des Verbrau-
cherschutzes gewährleisten würden: 

• ein verpflichtendes Produktin-
formationsblatt für alle Versiche-
rungen, die Verbrauchern vermittelt 
werden - nach deutschem Vorbild

Die AK fordert ein 
verpflichtendes Pro-
duktinformationsblatt 
für alle Versicherun-
gen und ein allgemei-
nes Rücktrittsrecht von 
Versicherungsvertrag
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• ein allgemeines Rücktrittsrecht von 
Versicherungsvertrag bzw vom Ver-
mittlungsvertrag (entgeltlichen Bera-
tervertrag) ohne Angabe von Gründen

Maßnahmen zur Stärkung der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung sind in 
Österreich nicht hoch entwickelt und 
diese spielt daher in der Praxis keine 
große Rolle. Es ist so, dass in Österreich 
vor allem für den Direktvertrieb bzw für 
weite Bereiche der Vermittlung durch 
Agenten keine Schlichtungsstellen ein-
gerichtet wurden. Genauere Vorga-
ben in der IMD dazu würden zu einer 
Verbesserung dieser Situation führen. 

Eine weiter flankierende Maßnahme, 
die auch im Versicherungsbereich zur 
Durchsetzung von Verbraucherrechten 
notwendig ist, ist die Einführung einer 
Gruppenklage. Wenn dieses Instru-
ment zur Verfügung steht, können auch 
im Weg der außergerichtlichen Streit-
schlichtung mehr Erfolge erzielt wer-
den, denn Faktum ist, hohe Schäden 
und damit hohe Streitwerte bzw hohe 
Gerichtskosten hindern viele Verbrau-
cher daran Rechtsstreitigen mit Versi-
cherungen vor Gericht auszutragen. 

A 1. Do you agree with the Commissi-
on services general approach outlined 
in the box above? Should information 
requirements as contained in Article 12 
of the IMD be extended to direct writers 
taking into account the specificities of 
existing distribution channels?

Die AK befürwortet, dass in Zukunft 
für den Versicherungsvertrieb einheit-
liche Informationspflichten bestehen 
sollen. Auch angestellte Außendienst-
mitarbeiter von Versicherungsunter-
nehmen treten Verbrauchern manch-
mal gegenüber in ähnlicher Art wie 
Agenten auf. Eine Ausnahme vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
scheint unter einer tätigkeitsorientier-
ten Definition nicht gerechtfertigt. Es 
ist allerdings anzunehmen, dass ein 
Einbeziehen des Außendienstes der 
Versicherung in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie dazu führt, dass 
der Versicherer selbst – als Haftungs-
dach für seine Erfüllungsgehilfen – als 
Versicherungsvermittler einzustufen. 

A 4. In the context of the information re-
quirements, do you think a definition of 
„advice“ should be introduced? Please 
provide reasons for your reply.

A 5. If you think that a definition of advice 
is needed for the mediation of insuran-
ce products other than PRIPs, would a 
definition similar or identical to the defi-
nition in MiFID12 be appropriate? Please 
provide reasons for your reply.

Verbraucher suchen einen Expertenrat 
für eine vermittelte Versicherungspo-
lizze. Angesichts der Vermittlerviel-
falt (auftragsgebunden versus auf-
tragsungebunden), den Umfang der 
unterschiedlichen Gewerbeausübung 
(hauptberuflich versus nebenberuflich) 
ist eine genaue Definition von Beratung 
dringend geboten. Es sollten die glei-
chen Standards für alle Versicherungs-
produkte gelten. Die AK spricht sich da-

Eine weiter flankie-
rende Maßnahme, 
die auch im Versi-
cherungsbereich zur 
Durchsetzung von 
Verbraucherrechten 
notwendig ist, ist 
die Einführung einer 
Gruppenklage
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für aus, dass es keine Differenzierung 
bei den Wohlverhaltensregeln hinsicht-
lich Versicherungs-PRIPS und anderer 
Versicherungsprodukte geben soll. 

A 6. Do you consider that certain in-
surance products (other than PRIPs) 
can be sold without advice? If yes, 
which products would you have in 
mind and how could possible detri-
ment for consumers be mitigated?

Die AK spricht sich dafür aus, dass bei 
jeder Vermittlung eines Versicherungs-
produktes zumindest eine Angemes-
senheitsprüfung durchgeführt werden 
sollte. Versicherungen werden auch 
als “unsichtbare Produkte” bezeich-
net. Die Beschreibung der Versiche-
rungsleistung erfolgt - insbesondere 
auch bei “Nicht-PRIPS-Versicherungen 
/ Sachversicherung” - weitgehend in 
den Versicherungsbedingungen und 
ist von Verbrauchern nur schwer fass-
bar. Es handelt sich aber um für den 
Versicherungsnehmer sehr bedeutsa-
me und oft auch langfristige Verträge, 
die das Haushaltsbudget nicht uner-
heblich belasten. Aus diesem Grund 
spricht sich die AK bei Verbraucherver-
trägen für eine Beratungspflicht aus.

B 1. What high level principles would 
you propose to effectively manage 
conflicts of interest, taking into account 
the differences between investments 
packaged as lifeinsurance policies and 
other categories of insurance products?

B 2. How could these principles be re-
conciled for all participants involved 
in the selling of insurance products?

B 3. Do you agree that the MiFID Level 
1 regime could be regarded as starting 
point for the management of conflicts 
of interests? If not, please explain why.

B1 – B3: MiFiD1 wird gerade überdacht, 
was die effektive Vermeidung von In-
teressenkonflikten anbelangt. Eine 
automatische Anlehnung an MiFiD1 
drängt sich somit nicht auf, was das 
Management von Interessenkonflik-
ten bei der Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen anbelangt. Faktum ist, 
dass es breiten Regelungsbedarf gibt. 
Wenn es in der AK-Konsumentenbera-
tung Beschwerden von Verbrauchern 
über Versicherungsmakler gibt, dann 
konzentrierten sich die Problempunk-
te zumeist auf strittige Honorarforde-
rungen. In einigen konkreten Fällen 
ging es zumeist um die nachträgliche 
Honorarforderung des Maklers an 
den Versicherungsnehmer, nachdem 
dieser von seinem vertraglichen Recht 
Gebrauch gemacht hat, den Lebens-
versicherungsvertrag vorzeitig aufzu-
lö-sen. Die Makler reklamierten vom 
Kunden einen Schadenersatz, nach-
dem der Makler die Vertriebsprovision 
– die vom Versicherungsunternehmen 
kassiert wurde – an die  Versicherung 
zurückzahlen musste, weil der Vertrag 
vorzeitig aufgelöst wurde. Diese vielen 
Fälle zeigen, dass die Provisionssche-
mata im Vermittlungsbereich – und hier 
wiederum im Lebensversicherungs-
bereich - überdacht werden müssen. 

Die AK spricht sich 
dafür aus, dass bei je-
der Vermittlung eines 
Versicherungsproduk-
tes zumindest eine 
Angemessenheits-
prüfung durchgeführt 
werden sollte
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Ein anderes negatives Beispiel für Ent-
lohnungssysteme und ein Anreizsy-
stem, das sich nachteilig auf den Ver-
sicherungskunden auswirken kann, ist 
die übliche Praxis, dass auch Bank-
mitarbeiter vielfach starre Verkaufsvor-
gaben des Managements und ihrer 
unmittelbaren Vorgesetzten für den 
Verkauf von Versicherungsprodukten 
erhalten. Es ist pro Zeiteinheit (Woche 
oder Monat) eine konkrete Anzahl von 
diversen Produkten zu verkaufen. Ver-
kaufsziele, die früher für größere Ein-
heiten (zB eine gesamte Bankfiliale) 
festgelegt wurden, werden nun häufig 
jedem einzelnen Mitarbeiter konkret 
vorgeschrieben. Manche Banken ver-
wenden im Marketing ein sogenanntes 
„Produkt des Monats“, das bei allen 
Kunden stark forciert werden muss. 
Der „erfolgreiche“ Verkauf wird zum 
Teil täglich vom unmittelbaren Vorge-
setzen kontrolliert und der Mitarbeiter 
muss seine Vertragsabschlüsse in re-
gelmäßigen Gesprächen rechtfertigen. 
Wer nicht die entsprechenden Ver-
kaufszahlen liefert ist oft starkem Druck 
ausgesetzt. Als Belohnung winken Bo-
nuszahlungen zB sechs Promille des 
im Kalenderjahr verkauften Prämienvo-
lumens, was in etwa einem oder zwei 
Monatsgehältern zusätzlich entspricht. 
Für sehr gute Verkäufer sehen die Versi-
cherungen als Produktanbieter zusätz-
lich besondere Belohnungen in Form 
von Kurzurlauben in guten Hotels vor. 

Die österreichische Finanzmarktaufsicht 
hat mit ihrem Rundschreiben vom De-
zember 2009 die Erfahrungen der AK-
Konsumentenberatung bestätigt, näm-
lich, dass „die Ausgestaltung bestimm-

ter Vergütungssysteme“ bei Wertpapier-
dienstleistungen „Interessenskonflikte 
herbeiführen“, die „geeignet sind die 
Interessen von Kunden zu beeinträch-
tigen.“ Es ist offensichtlich, dass ein Ver-
triebsmitarbeiter, der für den Verkauf 
eines bestimmten Produktes eine be-
sondere Vergütung erhält, eher geneigt 
sein wird dieses Produkt zu empfehlen. 
Das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) 
– das Umsetzungsgesetz für MiFiD - 
selbst legt fest, dass Interessenskon-
flikte von vornherein zu vermeiden sind. 
Die Wertpapierdienstleister müssen 
daher Verfahren und Maßnahmen tref-
fen, um das zu gewährleisten. Die AK 
der Überzeugung, dass es notwendig 
ist die Vermeidung von Interessenkon-
flikten - wie im Wohlverhaltensregime 
der MiFID – als vorrangiges Ziel auch 
im Versicherungsbereich zu verankern 
und tritt daher dafür ein, dass sowohl 
im Wertpapier- als auch im Versiche-
rungsbereich erfolgs- und verkaufszah-
lenunabhängige Vergütungssysteme 
verstärkt Anwendung finden sollten. 

B.4. How can the transparency of re-
muneration in the sale of non-PRIPS 
insurance policies be improved for all 
participants involved in the selling of 
insurance products, taking into ac-
count the need for a level playing field?

B 5. Do you agree that all insurance 
intermediaries should have the right 
to be treated equally in terms of the 
structure of their remuneration, e.g. 
that brokers should be allowed to re-
ceive commissions from insurance 
undertakings as insurance agents?

Es ist offensichtlich, 
dass ein Vertriebs-
mitarbeiter, der für 
den Verkauf eines 
bestimmten Produktes 
eine besondere Vergü-
tung erhält, eher ge-
neigt sein wird dieses 
Produkt zu empfehlen
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B. 6. What conditions should apply to dis-
closure of information on remuneration?

B. 7. What types/kinds of remu-
neration need to be included in 
the information on remuneration?

B4 – B7: Abgesehen von der Darstel-
lung der Provisionshöhe tritt die AK 
dafür ein, dass die Provisionen selbst 
überdacht werden müssen. Wie aus 
einer Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes - OGH, 7 Ob 13/10b her-
vorging, lag im gegenständlichen Fall 
eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 
rund 8% der Gesamtprämiensumme 
der Lebensversicherung vor. Dies be-
deutet, dass die Vermittlungsgebühr 
mehrere tausend Euro beträgt, wobei in 
einem krassen Beschwerdefall, an die 
AK herangetragen, sogar eine Provisi-
on von 22.548 Euro verrechnet wurde. 

Angesichts dieses möglichen Ausma-
ßes an Vermittlungsgebühren halten 
wir – analog der Bestimmungen für 
Immobilienmakler und Kreditvermitt-
ler – die Einführung einer Höchst-
provision für Versicherungsmakler 
bzw. einer Maximalgrenze für die 
Vermittlungsgebühr jedenfalls bei Le-
bensversicherungen für erforderlich. 

Unter Zugrundelegung der hohen Ver-
sicherungssummen schlägt die AK 
die Einführung einer gestaffelten Ma-
ximalgrenze für die Provision bzw. für 
die Vermittlungsgebühr bei Lebens-
versicherungen vor. Allfällige Wertan-

passungen sollten bei der Berechnung 
der Gesamtprämiensumme jedenfalls 
nicht mit eingerechnet werden dürfen.

C 1. In order to guarantee a real level 
playing field between all participants 
involved in the selling of insurance 
products, to what extent should the 
current IMD requirements also be 
applicable to direct writers and their 
employees? Please, specify which 
particular requirements should apply 
and reflect on the particularities of di-
rect sales with examples (how, whe-
re, under what circumstances, etc.)

Siehe Frage A1.

C 4. Should a website or a person who just 
gives information about insurance fall 
under the scope of the IMD? How could 
the boundaries be more clearly defined 
in respect to insurance intermediation?

Falls eine allgemeine Information oder 
ein allgemeiner Ratschlag von einer 
natürlichen Person oder einer Orga-
nisation abgegeben wird, die kein 
Versicherungsunternehmen ist, dann 
sollte diese Organisation aus dem An-
wendungsbereich der Richtlinie her-
ausfallen. Das betrifft vor allem die 
vergleichende Warentests oder die 
Verbreitung von Verbraucherinforma-
tionen von Verbraucherorganisationen 
und Konsumentenschutzeinrichtungen
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5. Do you have examples of activities 
which, in the majority of Member Sta-
tes, fall under the IMD but which you 
believe should not be covered, such 
as sales of certain insurance products 
by car rental companies? Or conver-
sely, do you have examples of activi-
ties which currently do not fall under 
the IMD but which should be covered?

Die in Art 1 IMD bestehende Ausnah-
me für die Versicherungsvermittlung, 
die als Nebentätigkeit ausgeübt wird, 
ist unseres Erachtens zu weit gefasst. 
Auch sogenannte „Bagatellversiche-
rungen“ bedürfen etwa als Nebenlei-
stung eines Warenkaufes einer ge-
wissen Regulierung. Bei Beratung und 
Produktinformation muss es auch für 
diese Vertriebsart Mindeststandards 
geben. Eine Studie der Arbeiterkammer 
Wien zu Elektrogeräteversicherungen 
(TV, Notebook, Handy) im Jahr 2008 
hat nämlich Mängel bei der Trans-
parenz und im Vertrieb festgestellt:

• Elektrogeräteversicherungen sind in 
Relation zum Kaufpreis sehr teuer – 
auch dadurch, dass im Schadensfall 
fast immer ein Selbstbehalt zu leisten ist.

• Die Geschäftsbedingungen der Elek-
trogeräteversicherungen sehen viele 
Leistungsausschlüsse vor. Dadurch 
kommt es oft zu Problemen bzw. Strei-
tigkeiten bei der Schadensabwicklung. 

• Die Verbraucher werden beim Kauf 
eines Elektrogerätes meist überrumpelt 
– die Geschäftsanbahnung bzw. der 
Abschluss der E-Geräte-Versicherung 
findet immer direkt beim Kauf eines 
Elektrogerätes statt, d.h. der Verbrau-
cher ist darauf meist nicht vorbereitet.

• Die Beratungsqualität in den Elek-
tromärkten im Bereich der Elektroge-
räteversicherungen lässt zu wünschen 
übrig. 

E 1. What high level requirements on the 
knowledge and ability of all participants 
involved in the selling of insurance pro-
ducts would be appropriate in view of 
the existing differences in the applicable 
qualification systems in Member States?

Die in Art 4 IMD geregelten beruflichen 
Anforderungen sollten mit konkreteren 
Mindeststandards neu definiert wer-
den. Der aktuelle Begriff der „ange-
messenen Kenntnisse und Fertigkeiten“ 
erscheint zu allgemein und viel zu weit 
gefasst. Ein gewisser Mindeststandard 
an Ausbildungsvoraussetzungen soll-
te definiert werden, etwa in welchem 
zeitlichen Umfang und mit welchen 
fachlichen Inhalten die Qualifikationen 
auszustatten sind. Dem Trend, dass 
statt Produkt- und Fachkenntnissen 
mehr und mehr reine Verkaufsschu-
lungen stattfinden, sollte - im Lichte 
der Lehren, die aus der Finanzkrise 
zu ziehen sind - auch mit legislati-
ven Maßnahmen begegnet werden. 

Die Beratungsqualität 
in den Elektromärkten 
im Bereich der Elektro-
geräteversicherungen 
lässt zu wünschen 
übrig
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Die AK plädiert dafür, die in der IMD 
vorgesehene Option stark einzuschrän-
ken bzw zu streichen, nämlich dass 
die Mitgliedstaaten die Anforderun-
gen des Art 4 Abs 1 nicht auf alle na-
türlichen Personen, die Tätigkeiten der 
Versicherungsvermittlung ausüben, 
anwenden können. Wir sind der Mei-
nung, dass alle Personen, die an der 
Versicherungsvermittlung mitwirken, 
die entsprechenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten besitzen sollen. Eine inter-
ne Einschulung für die bei der Versi-
cherungsvermittlung mitwirkenden Be-
schäftigen, die in der österreichischen 
Gewerbeordnung (in Umsetzung der 
IMD) vorgesehen ist, kann unseres Er-
achtens ein einheitlich hohes Ausbil-
dungs- und Beratungsniveau und damit 
Qualitätsniveau nicht gewährleisten. 

1. What practical challenges do 
you think should be addressed 
when drafting new legislation on 
the distribution of insurance PRIPs?

Die AK erachtet die Unterscheidung 
Versicherungs-PRIP und kein Versi-
cherungs-PRIP als nicht zielführend. 
Die AK tritt für die verpflichtende Ein-
führung eines Produktinformations-
blattes für alle Versicherungsprodukte 
– nach deutschem Vorbild – ein. Das 
vorvertragliche Produktinformations-
blatt sollte jedenfalls verpflichtend die 
Offenlegung der Gesamtkosten des 
Versicherungsvertrages enthalten. Die 
Angabe sollte in einem %-Wert sowie 
zwingend auch in absoluten Euro-
beträgen gemacht werden müssen. 

Die AK ist der Mei-
nung, dass alle Perso-
nen, die an der Versi-
cherungsvermittlung 
mitwirken, die ent-
sprechenden Kennt-
nisse und Fertigkeiten 
besitzen sollen
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Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Benedikta Rupprecht
T + 43 (0) 1 501 65 2694
benedikta.rupprecht@akwien.at

und 

Christian Prantner 
T +43 (0) 1 501 65 2511 
christian.prantner@akwien.at

sowie 

Frank Ey
(in unserem Brüsseler Büro) 
T +32 (0) 2 230 62 54   
frank.ey@akeuropa.eu

zur Verfügung.
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